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Kurzfassung – Abstract 

Untersuchung des Abgasverhaltens von 
in Betrieb befindlichen Fahrzeugen und 
emissionsrelevanten Bauteilen – 
Austauschkatalysatoren 

Die verschärften Anforderungen an das Emissions
verhalten  von  Pkw  und  leichten  Nutzfahrzeugen 
haben  aufwändige  Technologien  erforderlich  ge
macht.  Ein  wesentlicher  Bestandteil  aktueller  Ab
gasnachbehandlungssysteme  ist  der  Katalysator. 
Wenn  ein  Katalysator  beschädigt  wird  oder  seine 
Wirksamkeit  nachlässt,  kann  er  durch  einen Aus
tauschkatalysator ersetzt werden. 

Austauschkatalysatoren,  die  im Zubehörmarkt  an
geboten werden,  werden  auf  Basis  der  Regelung 
Nr.  103  der  Wirtschaftskommission  der  Vereinten 
Nationen  für  Europa  (UNECE  –  United  Nations 
Economic Commission for Europe) genehmigt. Ent
sprechend  dieser  Regelung muss  der Austausch
katalysator  so  beschaffen  sein  und  so  eingebaut 
werden können, dass das Fahrzeug den Vorschrif
ten der Regelungen entspricht, die bei seiner Typ
prüfung  zugrunde  gelegt  worden  sind. Außerdem 
müssen die Schadstoffemissionen während der ge
samten  normalen  Lebensdauer  des  Fahrzeuges 
unter  normalen Betriebsbedingungen wirksam be
grenzt werden. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde die 
Dauerhaltbarkeit  von  Austauschkatalysatoren  un
tersucht. Als Testfahrzeug wurde ein VW Golf der 
Abgasstufe  Euro  4  mit  einem  1.4lBenzinmotor 
(55 kW) ausgewählt. Bei Beginn der Untersuchun
gen  wies  das  Fahrzeug  eine  Laufleistung  von 
75.500 km auf. Das ausgewählte Fahrzeug war re
gelmäßig  entsprechend  den  Herstellervorgaben 
gewartet worden. Im OBDSystem waren keine ab
gasrelevanten Fehler abgelegt. Bei der Eingangs
messung des Fahrzeuges im Anlieferungszustand 
mit  dem  ursprünglich  verbauten  Katalysator  wur
den die anzuwendenden Euro4Grenzwerte deut
lich unterschritten. 

Anschließend wurden ein OriginalAustauschkata
lysator,  der  in  einer  markengebundenen  Fach
werkstatt und 4 Katalysatoren, die verdeckt im frei
en Teilemarkt beschafft worden waren, untersucht. 
Die Austauschkatalysatoren wurden entsprechend 
den Vorgaben der ECERegelung Nr.  103  kondi
tioniert und  dann  im Neuzustand  vermessen. 

Anschließend wurden die Katalysatoren auf einem 
Brennerprüfstand gealtert. Dabei wurde eine Lauf
leistung von  insgesamt 80.000 km simuliert. Nach 
10.000 km und 40.000 km wurde die Alterung un
terbrochen und die Abgasemissionen des Testfahr
zeugs wurden mit den gealterten Katalysatoren ge
messen. Sobald bei einem Katalysator eine Grenz
wertüberschreitung  festgestellt  wurde,  wurde  die 
Unter suchung beendet. 

Die  Ergebnisse  der  Untersuchung  zeigen,  dass 
bei  im  freien  Teilemarkt  erhältlichen  Austausch 
systemen  zur  Abgasnachbehandlung  erhebliche 
Qualitätsunterschiede  auftreten  können.  Nur  mit 
dem OriginalAustauschkatalysator und mit einem 
Austauschkatalysator,  der  im  freien  Markt  be
schafft worden war, konnten auch nach einer Alte
rung über 80.000 km die Euro4Grenzwerte ein
gehalten werden. Bei einem Austauschkatalysator 
wurden bereits  im Neuzustand die Euro4Grenz
werte  überschritten.  Bei  einem  anderen  Aus
tauschkatalysator  wurde  die  Untersuchung  nach 
10.000 km Alterung und bei einem weiteren Kata
lysator  nach  40.000  km Alterung  aufgrund  einer 
Überschreitung  der  Euro4Grenzwerte  abgebro
chen. 

Die  ECERegelung  Nr.  103  sieht  eine  Prüfung 
der  Dauerhaltbarkeit  derartiger  Systeme  über 
80.000  km  vor,  ermöglicht  jedoch  alternativ  die 
Verwendung  von  festen  Verschlechterungsfakto
ren.  In  der  Praxis  wird  die  Dauerhaltbarkeit  der 
Austausch systeme  zur  Abgasnachbehandlung 
von ihren Herstellern garantiert, eine Überprüfung 
findet im Rahmen der Genehmigung jedoch in den 
seltensten Fällen statt. Eine Feldüberwachung für 
Austauschsysteme  zur Abgasnachbehandlung  ist 
in den entsprechenden Vorschriften nicht vorgese
hen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung weisen 
darauf  hin,  dass  die Anforderungen  in  der  ECE
Regelung Nr. 103 nicht ausreichen, um die Dauer
haltbarkeit  von Austauschkatalysatoren  sicherzu
stellen. 



 

 

       

4 

Examination of pollutants emitted by 
vehicles in operation and of emission 
relevant components – Replacement 
catalytic converters 

High demands on exhaust emissions of passenger 
cars and light commercial vehicles require complex 
technologies.  The  threeway  catalytic  converter  is 
an essential part of state of the art emission control 
systems.  If a catalytic converter  is damaged or  its 
effectiveness deteriorates,  it can be replaced by a 
replacement converter. 

Replacement  catalytic  converters  from  the 
aftermarket  are  approved  on  the  basis  of 
Regulation No 103 of the UNECE – United Nations 
Economic  Commission  for  Europe.  According  to 
this  regulation  the  replacement  catalytic  converter 
shall  be  designed,  constructed  and  capable  of 
being  mounted  so  as  to  enable  the  vehicle  to 
comply with the provisions taken as a basis for  its 
type approval. Furthermore the pollution emissions 
must  be  effectively  limited  throughout  the  entire 
normal  service  life  of  the  vehicle  under  normal 
operating conditions. 

In the context of the research project, the durability 
of replacement catalytic converters was examined. 
A VW  Golf  with  emission  standard  Euro  4,  1.4  l 
petrol  engine  (55  kW)  was  selected  as  a  test 
vehicle. At the start of the examinations, the vehicle 
showed  a  mileage  of  75,000  km.  The  selected 
vehicle was  regularly  serviced  in  accordance with 
the  manufacturer’s  specifications.  No  emission
relevant faults were recorded by the OBD system. 
The initial control measurement of the vehicle in as
delivered  condition  with  the  originally  installed 
catalytic  converter  showed  that  the  corresponding 
emissions  of  the  regulated  pollutants  were 
considerably below the Euro 4 emission limits to be 
applied. 

Subsequently,  an  original  replacement  catalytic 
converter, which was purchased from an authorised 
dealer, and 4 catalytic converters purchased in the 
independent  aftermarket,  were  examined.  The 
replacement catalytic converters were conditioned 
according  to  the specifications of ECE Regulation 
No 103 and  then measured  in new condition. The 
catalytic  converters  were  then  aged  on  a  burner 
test  rig.  Here  a  total  mileage  of  80,000  km  was 
simulated.  After  10,000  km  and  40,000  km,  the 
ageing  was  interrupted  and  the  exhaust  gas 
emissions of the test vehicle with the aged catalytic 

converters  were measured.  The  examination  was 
ended as soon as a limit value had been exceeded. 

The  results  of  the  project  indicate  that  with  the 
replacement  systems  for  the  aftertreatment  of 
exhaust  gases  available  in  the  independent 
aftermarket,  considerable  quality  differences  can 
occur. At  the end of  the ageing over a distance of 
80,000  km  only  the  original  replacement  catalytic 
converter and one replacement catalytic converter 
from the independent aftermarket complied with the 
Euro  4  emission  limits. With  one  replacement 
catalytic converter, the Euro 4 emission limits were 
already  exceeded  in  new  condition. With  another 
replacement  catalytic  converter,  the  examination 
was  aborted  after  10,000  km  ageing  and  with  a 
further  catalytic  converter  after  40,000  km  ageing 
due to the Euro 4 emission limits being exceeded. 

The ECE Regulation No 103 provides for a test of 
durability of such systems over 80,000 km, but also 
alternatively enables  the use of  fixed deterioration 
factors. In practice, the durability of the replacement 
systems for the aftertreatment of exhaust gases is 
guaranteed  by  their  manufacturers.  However, 
replacement  catalytic  converters  are  rarely 
inspected  as  part  of  the  approval.  Inuse 
compliance provisions for replacement systems for 
the  aftertreatment of exhaust gases are  not 
mentioned in the corresponding specifications. The 
results of  this study  indicate that  the requirements 
in the ECE Regulation No 103 are not adequate to 
ensure  the  durability  of  replacement  catalytic 
converters. 



5 

Inhalt	 

1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

2 Ausgangslage/Erkenntnisstand . . . .  7 

3 Projektabwicklung . . . . . . . . . . . . . . .  8 

3.1	 Gesetzliche Grundlagen . . . . . . . . . . . .  8 

3.2	 Untersuchungsprogramm . . . . . . . . . . .  10 

3.3	 Auswahl des Testfahrzeugs und 
der Austauschkatalysatoren . . . . . . . . .  10 

3.4	 Messungen der Abgasemissionen . . . .  12 

3.5	 Katalysatoralterung auf dem 
Brennerprüfstand . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
 

4 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

4.1	 Abgasemissionen im Anlieferungs
zustand mit dem ursprünglich 
verbauten Katalysator. . . . . . . . . . . . . . 	 16 

4.2	 Abgasemissionen mit dem 
OriginalAustauschkatalysator . . . . . . .  17 

4.3	 Abgasemissionen mit Austausch
katalysatoren aus dem freien Teile

markt im Neuzustand . . . . . . . . . . . . . .  17 

4.4	 Abgasemissionen mit Austausch
katalysatoren nach Alterung . . . . . . . . .  18 

4.5	 Bewertung der Abgasemissionen 
nach ECER 103. . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . .  21 

6 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

Abkürzungen
 

ADAC	 Allgemeiner Deutscher Automobil Club 

AECC Association  for  Emissions  Control  by 
Catalyst 

AU periodische Abgasuntersuchung 

BAT	 Bench  Aging  Time  Calculator; 
Programm zur Berechnung der Anzahl 
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CAP Compliance Assurance Program; Pro
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EPA Environmental Protection Agency 
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for  Europe  –  Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa 

ZDK	 Zentralverband  Deutsches  Kraftfahr
zeuggewerbe e. V. 
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1 Einleitung 

Zur Reduzierung der durch Kraftfahrzeuge verur-
sachten Schadstoffbelastung der Luft wurde ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket geschaffen. Es 
beinhaltet neben der Typprüfung für neue Fahr-
zeugtypen die Prüfung der Übereinstimmung der 
Produktion an Neufahrzeugen, die Prüfung der 
Konformität von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen 
(Feldüberwachung), ein On-Board-Diagnose-
System, die periodische Überwachung aller im Ver-
kehr befindlichen Fahrzeuge sowie erhöhte Anfor-
derungen an die Kraftstoffqualität. Neben den Ab-
gasemissionen von im Verkehr befindlichen Fahr-
zeugen im Originalzustand hat die Dauerhaltbarkeit 
von Austauschsystemen zur Abgasnachbehand-
lung einen Einfluss auf die durch den Straßenver-
kehr verursachte Umweltbelastung. 

Die verschärften Anforderungen an das Emissions-
verhalten haben aufwändige Fahrzeugtechnologien 
erforderlich gemacht. Ein wesentlicher Bestandteil 
aktueller Abgasnachbehandlungssysteme ist der 
Katalysator. Er dient der chemischen Umwandlung 
der in Verbrennungsmotoren entstehenden Schad-
stoffe. Im Drei-Wege-Katalysator werden unver-
brannte Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid zu 
Kohlendioxid und Wasser oxidiert und Stickoxide 
werden zu Stickstoff reduziert. Bei optimalen Be-
triebsbedingungen werden Konvertierungsraten 
nahe von 100 % erreicht. 

Wenn ein Katalysator beschädigt wird oder seine 
Wirksamkeit nachlässt, kann er durch einen Aus-
tauschkatalysator ersetzt werden. Grundsätzlich 
kann man zwischen Original-Austauschkatalysato-
ren, die im Zusammenhang mit der Fahrzeugtyp -
genehmigung zugelassen sind und in der Regel in 
markengebundenen Werkstätten eingebaut wer-
den, und Austauschkatalysatoren, die im freien Tei-
lemarkt angeboten werden, unterscheiden. 

Austauschkatalysatoren, die im Zubehörmarkt an-
geboten werden, werden auf Basis der Regelung 
Nr. 103 der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (UNECE – United Nations 
Economic Commission for Europe) genehmigt. Ent-
sprechend dieser Regelung muss der Austausch-
katalysator so beschaffen sein und so eingebaut 
werden können, dass das Fahrzeug den Vorschrif-
ten der Regelungen entspricht, die bei seiner Typ-
prüfung zugrunde gelegt worden sind. Außerdem 
müssen die Schadstoffemissionen während der ge-
samten normalen Lebensdauer des Fahrzeuges 

unter normalen Betriebsbedingungen wirksam be-
grenzt werden. Die ECE-Regelung Nr. 103 sieht 
eine Prüfung der Dauerhaltbarkeit derartiger Syste-
me über 80.000 km vor, ermöglicht jedoch alter-
nativ die Verwendung von festen Verschlechte-
rungsfaktoren. In der Praxis wird die Dauerhaltbar-
keit der Austauschsysteme zur Abgasnachbehand-
lung von ihren Herstellern garantiert, eine Überprü-
fung findet im Rahmen der Genehmigung jedoch in 
den seltensten Fällen statt. Eine Feldüberwachung 
für Austauschsysteme zur Abgasnachbehandlung 
ist in den entsprechenden Vorschriften nicht vorge-
sehen. 

Dem Kraftfahrt-Bundesamt liegen keine Bestands-
daten von Austauschsystemen zur Abgasnach -
behandlung vor. Daher ist nicht bekannt, in wel-
chem Umfang und in welchen Ausführungen diese 
Abgasnachbehandlungssysteme im Feld vertreten 
sind und welche Wirksamkeit diese Systeme im 
Straßenverkehr tatsächlich haben. Es gibt jedoch 
Hinweise auf erhebliche Qualitätsunterschiede bei 
Austauschsystemen zur Abgasnachbehandlung, 
durch die die Dauerhaltbarkeit derartiger Systeme 
im realen Straßenverkehr beeinträchtigt werden 
kann. Daher ist eine Untersuchung der Alters -
beständigkeit von Austauschsystemen zur Abgas-
nachbehandlung dringend erforderlich. 

Im Rahmen dieses Vorhabens wird die Dauerhalt-
barkeit von verschiedenen Austauschkatalysatoren 
für ein Fahrzeug mit Fremdzündungsmotor unter-
sucht. Zu diesem Zweck werden Abgasnach -
behandlungssysteme im Neuzustand vermessen, 
anschließend gealtert und im gealterten Zustand 
überprüft. Für die Überprüfung wird ein geeignetes 
Prüffahrzeug ausgewählt. Wesentliches Ziel dieses 
Vorhabens ist es, einen Überblick über die aktuelle 
Situation zu gewinnen und nicht eine Bewertung 
der einzelnen Austauschkatalysatoren vorzuneh-
men [1]. 

2 Ausgangslage/Erkenntnisstand 

Um abzuschätzen, in welchen Umfang und in wel-
chen Ausführungen Austauschsysteme zur Abgas-
nachbehandlung im Bestand vertreten sind, wurden 
zahlreiche Gespräche mit Fahrzeugherstellern, 
Katalysatorherstellern, Behörden und Verbänden 
geführt, Genehmigungen gemäß ECE-Regelung 
Nr. 103 beim KBA analysiert und Internet-Recher-
chen durchgeführt. 
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Über die in Deutschland verkauften Austauschkata-
lysatoren und die Marktanteile der verschiedenen 
Katalysatorhersteller gibt es keine genauen Zahlen. 
Man kann davon ausgehen, dass Katalysatoren 
aufgrund von mechanischen Beschädigungen oder 
nach Auffälligkeiten bei der periodischen Abgasun-
tersuchung (AU) ausgetauscht werden. Über die 
Verbreitung von Austauschsystemen zur Abgas-
nachbehandlung liegen dem Kraftfahrt-Bundesamt 
jedoch keine Bestandsdaten vor. Weder der ADAC 
noch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe haben statistische Daten zu Verkaufs-
zahlen von Austauschkatalysatoren. Auch die 
Association for Emissions Control by Catalyst 
(AECC) kann keine Angaben über die Verkaufszah-
len und Marktanteile der verschiedenen Hersteller 
von Austauschsystemen zur Abgasnachbehand-
lung in Deutschland machen, auch deswegen, weil 
nicht alle Hersteller von Austauschkatalysatoren 
Mitglied des AECC sind. 

Über die Verkaufszahlen von Austauschkatalysato-
ren und die Marktanteile der verschiedenen Anbie-
ter gibt es Abschätzungen durch einzelne Katalysa-
torhersteller. Sie geben jedoch nur einen groben 
Überblick über die Marktsituation. Der Gesamt-
markt für Austauschkatalysatoren in Deutschland 
wird auf ca. 300.000 pro Jahr geschätzt. Man kann 
davon ausgehen, dass etwa die Hälfte davon Origi-
nalersatzteile sind, die in markengebundenen 
Werkstätten eingebaut werden. Demnach werden 
schätzungsweise etwa 140.000 bis 160.000 Aus-
tauschkatalysatoren am freien Markt verkauft. Für 
die Marktanteile bei Austauschkatalysatoren für 
einzelne Fahrzeugtypen liegen keine Zahlen vor. 
Es ist aber davon auszugehen, dass der Anteil der 
OEM Austauschkatalysatoren bei hochwertigen 
Fahrzeugen höher ist als bei preisgünstigen Fahr-
zeugen. 

In der aktuellen Version der ECE-Regelung 
Nr. 103 gibt es kein verpflichtendes Verfahren zur 
Überprüfung der Dauerhaltbarkeit von Austausch-
systemen zur Abgasnachbehandlung, was zu 
Wettbewerbsverzerrungen und Nachteilen für se-
riöse Hersteller führen kann. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass in den vergangen Jahren der Marktan-
teil der Qualitätsanbieter aufgrund der aggressi-
ven Preispolitik einiger Wettbewerber zurückge-
gangen ist. So genannte Universalkats werden zu 
Preisen ab 50 € angeboten. Darüber hinaus wer-
den über das Internet Katalysatoren ohne Angabe 
des Herstellers vertrieben. Einige Katalysatoren 
weisen keine Genehmigungsnummer auf, andere 

werden mit Aussagen wie „sehr gute Durchlass-
werte (…) für mehr Leistung am Fahrzeug“ ange-
priesen. 

3 Projektabwicklung 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Grundlage für die Genehmigung von Austausch -
katalysatoren ist die Regelung Nr. 103 der Wirt-
schaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa (UNECE – United Nations Economic 
Commission for Europe), in der „Einheitliche Be-
stimmungen für die Genehmigung von Austausch-
katalysatoren für Kraftfahrzeuge“ festgelegt sind. 
Diese Regelung gilt für die Typgenehmigung von 
Katalysatoren als selbstständige technische Einhei-
ten zum Einbau in Fahrzeuge der Klassen M1 und 
N1. In dieser Regelung werden „Katalysatoren für 
die Erstausrüstung“, „Austauschkatalysatoren“ und 
„Original-Austauschkatalysatoren“ unterschieden: 

•		 Als „Katalysator für die Erstausrüstung“ wird ein 
Katalysator oder eine Gruppe von Katalysatoren 
definiert, die in die Typgenehmigung für das 
Fahrzeug einbezogen sind und deren Typen in 
den Unterlagen zu Anhang 2 der ECE-Regelung 
Nr. 83 angegeben sind. 

•		 Ein Katalysator oder eine Gruppe von Katalysa-
toren, werden als „Austauschkatalysator“ be-
zeichnet, wenn dafür eine Genehmigung nach 
der ECE-Regelung Nr. 103 erteilt werden kann 
und die nicht „Katalysatoren für die Erstaus -
rüstung“ sind. 

•		 Als „Original-Austauschkatalysator“ wird ein Ka-
talysator oder eine Gruppe von Katalysatoren 
definiert, deren Typen in den Unterlagen zu An-
hang 2 der Regelung Nr. 83 angegeben sind, die 
jedoch vom Inhaber der Fahrzeug-Typgenehmi-
gung als selbstständige technische Einheiten 
auf dem Markt angeboten werden. 

Für die Prüfung eines Austauschkatalysators nach 
ECE-Regelung Nr. 103 wird das Testfahrzeug zu-
nächst mit einem neuen Katalysator für die Erst-
ausrüstung ausgestattet, der mit zwölf außerstäd -
tischen Fahrzyklen eingefahren sein muss (Prüfung 
Typ I, Teil 2). Nach dieser Vorkonditionierung muss 
das Fahrzeug in einem Raum abgestellt werden, in 
dem die Temperatur zwischen 293 K und 303 K 
(20 °C und 30 °C) verhältnismäßig konstant bleibt. 
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Die Konditionierung muss mindestens sechs Stun-
den dauern und so lange fortgesetzt werden, bis 
die Temperatur des Motoröls und die des etwaigen 
Kühlmittels die Raumtemperatur ± 2 K erreicht 
haben. Anschließend sind drei Abgasprüfungen Typ 
I durchzuführen. Bei dem Prüffahrzeug mit dem 
Katalysator für die Erstausrüstung müssen die in 
der Typgenehmigung des Fahrzeugs angegebenen 
Grenzwerte eingehalten sein, bei denen gegebe-
nenfalls die bei der Typgenehmigung des Fahrzeu-
ges (der Fahrzeuge) angewandten Verschlechte-
rungsfaktoren berücksichtigt werden. 

Anschließend wird der Katalysator für die Erstaus-
rüstung in dem Prüffahrzeug durch den Austausch-
katalysator ersetzt, der mit zwölf außerstädtischen 
Fahrzyklen eingefahren sein muss (Prüfung Typ I, 
Teil 2) und die oben beschriebene Prüfprozedur 
wiederholt. 

Gemäß Kapitel 5.2.3 der ECE-Regelung Nr. 103 
gelten die Vorschriften über die Emissionen des 
Fahrzeuges mit Austauschkatalysator als eingehal-
ten, wenn die Ergebnisse bei jedem limitierten 
Schadstoff (CO, HC, NOx und Partikel) den folgen-
den Bedingungen entsprechen: 

•		 1. M ≤ 0,85S + 0,4G, 

•		 2. M ≤ G. 

Dabei sind: 

•		 M: der Mittelwert der Emissionen eines Schad-
stoffes (CO, HC, NOx oder Partikel) oder der 
Summe zweier Schadstoffe (HC + NOx), den 
man bei den drei Prüfungen Typ I mit dem Aus-
tauschkatalysator erhält. 

•		 S: der Mittelwert der Emissionen eines Schad-
stoffes (CO, HC, NOx oder Partikel) oder der 
Summe zweier Schadstoffe (HC + NOx), den 
man bei den drei Prüfungen Typ I mit dem Kata-
lysator für die Erstausrüstung erhält. 

•		 G: der Grenzwert der Emissionen eines Schad-
stoffes (CO, HC, NOx oder Partikel) oder der 
Summe zweier Schadstoffe (HC + NOx), der der 

Typgenehmigung des Fahrzeuges (der Fahr-
zeuge) entspricht und gegebenenfalls durch 
Verschlechterungsfaktoren dividiert worden ist. 

Das wesentliche Kriterium bei der Genehmigung 
von Austauschkatalysatoren ist demnach die Ein-
haltung der relevanten Grenzwerte in der Prüfung 
Typ I. 

Um die Dauerhaltbarkeit der Austauschkatalysato-
ren sicherzustellen, werden so genannte Ver-
schlechterungsfaktoren angewendet. Durch diese 
Faktoren soll die Alterung des Katalysators über 
eine bestimmte Laufstrecke (z. B. 80.000 km bei der 
Grenzwertstufe Euro 4) und eine damit verbundene 
Verschlechterung der Abgasemissionen berücksich-
tigt werden. Zu diesem Zweck werden die Ergebnis-
se der Prüfung im Neuzustand des Katalysators mit 
den entsprechenden Verschlechterungsfaktoren 
(DF) multipliziert. Die resultierenden Massen der 
gasförmigen Emissionen und – bei Fahrzeugen mit 
Selbstzündungsmotor zusätzlich die Partikelmasse 
– müssen dabei unter den Grenzwerten liegen. Die 
festgelegten Grenzwerte müssen demnach auch 
von einem Katalysator eingehalten werden, der 
über die mit den Anforderungen für die Dauerhalt-
barkeit festgelegte Laufstrecke gealtert worden ist. 
Ein neuer Katalysator muss daher einen ausrei-
chend großen Abstand zu den Grenzwerten einhal-
ten, d. h. die im Neuzustand ermittelten Emissionen 
der limitierten Schadstoffe müssen kleiner sein als 
die entsprechenden Grenzwerte einschließlich an-
gewandter Verschlechterungsfaktoren. 

Die Verschlechterungsfaktoren können mithilfe 
einer Alterungsprüfung über 80.000 km nach dem 
in der ECE-Regelung Nr. 83 beschriebenen Verfah-
ren auf einer Prüfstrecke, auf der Straße oder auf 
einem Prüfstand ermittelt werden. Als Alternative zu 
einer Alterungsprüfung können die oben beschrie-
benen Verschlechterungsfaktoren angewendet 
werden, die in der ECE-Regelung Nr. 103 festge-
legt und in Tabelle 3.1 dargestellt sind. Bei den bis 
zur Abgasnorm Euro 4 gültigen Tabellenwerten wird 
davon ausgegangen, dass sich die Schadstoffemis-
sionen CO, HC und NOx bei Fahrzeugen mit 

Motorart 
Verschlechterungsfaktoren 

CO HC NOx HC + NOx Partikel 

Fremdzündungsmotor 1,2 1,2 1,2 - -

Selbstzündungsmotor 1,1 - 1 1 1,2 

Tab. 3.1: Verschlechterungsfaktoren nach ECE-Regelung Nr. 103 
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Fremdzündungsmotor über eine Laufleistung von 
80.000 km um 20 % gegenüber dem Neuzustand 
verschlechtern. 

In der Praxis werden in der Regel die Tabellenwer-
te angewendet, die Dauerhaltbarkeit der Aus-
tauschsysteme zur Abgasnachbehandlung wird von 
ihren Herstellern garantiert, eine Überprüfung findet 
im Rahmen der Genehmigung jedoch in den sel-
tensten Fällen statt. 

3.2	 Untersuchungsprogramm 

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurde 
die Dauerhaltbarkeit von verschiedenen Aus-
tauschsystemen zur Abgasnachbehandlung unter-
sucht. Zu diesem Zweck wurde zunächst ein geeig-
netes Testfahrzeug ausgewählt und beschafft. Um 
sicherzustellen, dass sich das Testfahrzeug bezüg-
lich der Abgasemissionen in einem ordnungsgemä-
ßen Zustand befindet, wurden die Abgasemissio-
nen im Anlieferungszustand, d. h. mit ursprünglich 
verbauten Abgasnachbehandlungssystem im 
Neuen Europäischen Fahrzyklus (Typ-I-Test, Bild 
3.2) gemessen. 

Anschließend wurden für das Testfahrzeug ein 
Original-Austauschkatalysator bei einer markenge-
bundenen Werkstatt und 4 verschiedene für dieses 
Fahrzeug nach ECE-Regelung Nr. 103 genehmigte 
Austauschkatalysatoren im Handel verdeckt be-
schafft. Die Abgasnachbehandlungssysteme wur-
den anschließend nacheinander in das Testfahr-
zeug eingebaut und entsprechend Kapitel 5.2.2 der 
ECE-Regelung Nr. 103 mit zwölf außerstädtischen 
Zyklen eingefahren. 

Nach der Konditionierung wurde mit den Aus-
tauschkatalysatoren eine Eingangsmessung 
durchgeführt, bei der die Abgasemissionen im 
Neuen Europäischen Fahrzyklus (Typ-I-Test) er-
mittelt wurden. Wurden bereits bei der Eingangs-
messung, d. h. im Neuzustand eines Abgasnach-
behandlungssystems, Emissionsauffälligkeiten 
festgestellt (Überschreitung eines oder mehrerer 
Grenzwerte), wurde die Untersuchung des betrof-
fenen Systems beendet und als nicht bestanden 
bewertet. 

Wenn bei der Eingangsmessung keine Emissions-
auffälligkeiten festgestellt wurden, wurden die zu 
untersuchenden Abgasnachbehandlungssysteme 
aus dem Testfahrzeug ausgebaut und auf einem 

Brennerprüfstand einer Alterung unterzogen. Die 
Vorgehensweise bei der Brenneralterung ist in 
Kapitel 3.5 detailliert dargestellt. 

Insgesamt wurde eine Alterung der Austausch-
Abgasnachbehandlungssysteme über 80.000 km 
simuliert. Um die Wirksamkeit der Austauschkata-
lysatoren während des Alterungsprozesses zu 
überprüfen, wurde die Brenneralterung nach 
10.000 km und 40.000 km unterbrochen und 
Zwischenmessungen durchgeführt. Dazu wurden 
die gealterten Katalysatoren erneut in das Test-
fahrzeug eingebaut und die Abgasemissionen im 
Typ-I-Test gemessen. 

Bei Überschreitung eines oder mehrerer Grenz-
werte wurde die Untersuchung beendet. Traten bei 
der Zwischenmessung keine Emissionsauffällig-
keiten auf, wurde das Abgasnachbehandlungs-
system wieder aus dem Testfahrzeug ausgebaut 
und die Brenneralterung in der oben beschriebe-
nen Weise fortgesetzt. Nach 80.000 km Brenner -
alterung wurde eine abschließende Messung 
im NEFZ durchgeführt. Wenn dabei keine Emis -
sionsauffälligkeiten festgestellt wurden, wurde 
die Untersuchung beendet und als bestanden be-
wertet. 

Im letzten Schritt wurden die Emissionen des Test-
fahrzeugs im Originalzustand, d. h. mit dem 
ursprünglich verbauten Katalysator im NEFZ 
(Typ-I-Test) gemessen, um zu überprüfen, ob eine 
Verschlechterung des Emissionsverhaltens des 
Testfahrzeugs während der Versuchsdurchführung 
stattgefunden hat, bzw. um eine Beeinträchtigung 
der Untersuchungsergebnisse durch das Fahr-
zeug ausschließen zu können. 

Das Untersuchungsprogramm ist in Bild 3.1 sche-
matisch dargestellt. 

3.3	 Auswahl des Testfahrzeugs und 
der Austauschkatalysatoren 

Für die Untersuchung sollte ein repräsentatives 
Fahrzeug ausgewählt werden, das bei der Typ-
prüfung entsprechend der Grenzwertstufe Euro 4 
eingestuft worden ist. Ein weiteres Kriterium bei 
der Auswahl war, dass eine ausreichende Anzahl 
verschiedener Austauschkatalysatoren für das 
Testfahrzeug angeboten werden. Bei der Auswahl 
des Testfahrzeugs wurden die Bestandsdaten 
des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zugrunde ge-
legt. 
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Bild 3.1: Schematische Darstellung des Untersuchungsprogramms 

Für die Untersuchung der Dauerhaltbarkeit von Aus-
tauschsystemen zur Abgasnachbehandlung wurde 
ein VW Golf der Abgasstufe Euro 4 mit einem 1.4-l-
Benzinmotor (55 kW) ausgewählt. Der Volkswagen 
Golf 1J mit 1.4-l-Motor ist mit über 400.000 Fahr-
zeugen in Deutschland sehr häufig vertreten und 
wies zum Zeitpunkt der Untersuchung die absolut 
höchsten Bestandszahlen auf [2]. Die Fahrzeug -
daten sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst. 

Das Testfahrzeug wies bei Beginn der Untersuchun-
gen eine Laufleistung von 75.500 km auf. Nach Ein-
gang des Testfahrzeugs wurden die Einhaltung der 
vorgeschriebenen Wartungsintervalle und der ord-
nungsgemäße Zustand des Fahrzeugs überprüft. 
Bei der Eingangsprüfung wurden keine Auffälligkei-
ten festgestellt. Das ausgewählte Fahrzeug ist re-
gelmäßig entsprechend den Herstellervorgaben ge-
wartet worden. Der Nachweis wurde durch die 
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Inspektionshandbücher erbracht. Im OBD-System 
waren keine abgasrelevanten Fehler abgelegt. 

Für die Messungen wurde zunächst ein Original-
Austauschkatalysator in einer markengebundenen 
Werkstatt für ca. 850 € beschafft. Im Rahmen die-
ses Forschungsprogrammes wurden 4 Austausch-
katalysatoren unterschiedlicher Hersteller unter-
sucht. Dabei wurden nur Austauschkatalysatoren 
berücksichtigt, für die eine Genehmigung nach 
ECE-Regelung Nr. 103 erteilt worden ist. Für das 
ausgewählte Testfahrzeug wurden Austauschkata-
lysatoren mit entsprechender Genehmigung zu 
Preisen von ca. 150 € bis zu ca. 550 € angeboten. 

Fahrzeughersteller: VOLKSWAGEN 

Hersteller-Schlüsselnummer: 0603 

Typ: 1J 

Handelsbezeichnung: Golf IV 

Typ-Schlüsselnummer: 419 

Motortyp: BCA 

Arbeitsprinzip: Fremdzündung 

Hubraum: 1.390 cm3 

Motorleistung: 55 kW 

Stand der Abgasgenehmigung: Euro 4 

Erstzulassung: 27.11.2002 

Tachostand bei Beginn der Messungen: 75.500 km 

Tab. 3.2: Fahrzeugdaten 

Katalysatoren ohne Genehmigungsnummer, die 
teilweise für 50 € für das Testfahrzeug im Internet 
angeboten werden, wurden nicht berücksichtigt. 
Für die Untersuchungen wurden Austauschkataly-
satoren für ca. 250 €, ca. 300 € und zwei Kataly -
satoren für ca. 450 € ausgewählt und verdeckt im 
freien Teilehandel beschafft. Alle genannten Kosten 
sind inklusive Umsatzsteuer angegeben. 

3.4 Messungen der Abgasemissionen 

Als Basis für die Genehmigung von Austauschka-
talysatoren im Rahmen der ECE-Regelung Nr. 103 
dient der Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ). 

Dieser Fahrzyklus ist für die Typgenehmigung 
neuer Fahrzeugtypen in Europa und auch für die 
Genehmigung von Austauschkatalysatoren ent-
sprechend ECE-Regelung Nr. 103 vorgeschrie-
ben. Der Fahrzyklus ist in der ECE-Regelung Nr. 
83 beschrieben. Der NEFZ besteht aus zwei Teil-
zyklen, einem städtischen Teil (Teil Eins oder 
Urban Driving Cycle, UDC) und einem außerstäd-
tischen Teil (Teil Zwei oder Extra Urban Driving 
Cycle, EUDC), wobei sich der Stadtfahrzyklus aus 
4 hintereinander gefahrenen Grundstadtfahrzyklen 
zusammensetzt. Insgesamt wird in 1.180 Sekun-
den eine Strecke von etwa 11 km zurückgelegt. 
Bild 3.2 zeigt das Geschwindigkeitsprofil des 
NEFZ [3]. 

Bild 3.2: Fahrkurve des NEFZ [6] 
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Während der Messungen auf dem Abgasrollenprüf-
stand wurden die limitierten Emissionen Kohlen-
monoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (HC), Stick -
oxide (NOx) ermittelt. Außerdem wurden die Koh-
lendioxidemissionen (CO2) gemessen, um die 
Plausibilität und die Vergleichbarkeit der Messun-
gen überprüfen zu können. Bei der Lasteinstellung 
des Abgasrollenprüfstands wurden die gleichen 
Werte verwendet wie bei der Typprüfung des Test-
fahrzeugs. 

3.5	 Katalysatoralterung auf dem 
Brennerprüfstand 

Für Austausch-Drei-Wege-Katalysatoren, die in 
Euro-4-Fahrzeugen mit Ottomotor verwendet wer-
den, sollte eine Alterung über 80.000 Kilometer im 
realen Fahrzeugbetrieb (Dauerlauf) simuliert wer-
den. Für die Alterung von Abgasnachbehandlungs-
systemen gibt es kein standardisiertes Verfahren, 
sondern es stehen verschiedene Methoden zur 
Verfügung. Die Fahrzeughersteller haben unter-
schiedliche Spezifikationen für derartige Tests. Die 
Zulieferer von Original-Ersatzteilen müssen die An-
forderungen der Fahrzeughersteller erfüllen und 
führen die Prüfungen zur Dauerhaltbarkeit nach 
deren Vorgaben durch. 

Eine Möglichkeit zur Alterung von Austauschkataly-
satoren stellt die Durchführung eines Dauerlaufs in 
einem realen Fahrzeug dar. Dabei kann jedoch nur 
ein System je Fahrzeug gealtert werden, was die-
sen Ansatz aufwändig und teuer macht. Außerdem 
ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiede-
ner Systeme bei der Alterung in verschiedenen 
Fahrzeugen nicht unbedingt gegeben. Zusätzlich 
muss geprüft werden, ob eine Verschlechterung 
des Abgasverhaltens nur auf das Abgasnachbe-
handlungssystem oder auch auf eine Veränderung 
des Fahrzeugs zurückzuführen ist. 

Eine übliche Art der Alterung sowohl bei den OEMs 
als auch bei den Herstellern von Austauschkataly-
satoren ist die thermische Alterung im Ofen. In eini-
gen Fällen wird zusätzlich zu der Ofenalterung an 
einem zweiten Katalysator ein Hot-Shake-Test zur 
Überprüfung der mechanischen Belastbarkeit 
durchgeführt. Die Kombination aus Ofenalterung 
und Hot-Shake-Test ist eine praktikable und relativ 
kostengünstige Methode, um Aussagen für eine Ab-
schätzung der Dauerhaltbarkeit von Austauschkats 
treffen zu können. Das Temperaturprofil bei der 
Ofenalterung muss an die Anforderungen der zu 

Grunde gelegten Prüffahrzeuge angepasst werden. 
Hier ist ein direkter Kontakt zu dem jeweiligen Fahr-
zeughersteller wichtig. Allerdings lassen sich be-
stimmte Alterungsprozesse, wie die Korrosion des 
Gehäuses oder die thermische Belastung beim 
Kaltstart bei Alterungen auf einem Prüfstand nur 
begrenzt oder gar nicht simulieren. 

Eine weitere Alternative stellt die Alterung der Ab-
gasnachbehandlungssysteme auf einem Brenner-
prüfstand dar. Bei der Brenneralterung werden die 
Abgasnachbehandlungssysteme mit Abgasen be-
aufschlagt, die in einem Brenner erzeugt werden 
und die den im tatsächlichen Fahrbetrieb auftreten-
den Abgasen entsprechen sollen. Bei diesem Ver-
fahren werden die Abgasnachbehandlungssysteme 
sowohl thermisch als auch chemisch beansprucht. 

Im Jahr 2005 wurde von der US EPA im Rahmen 
des Compliance Assurance Program (CAP 2000) 
ein Standardverfahren zum Nachweis der Dauer-
haltbarkeit von emissionsmindernden Einrichtun-
gen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen einge-
führt. Wesentliche Bestandteile dieses Verfahrens 
sind der Standard Road Cycle (SRC) und der Stan-
dard Bench Cycle (SBC). Bei dem Standard Road 
Cycle (SRC) wird das komplette Fahrzeug durch 
Fahren eines vorgegebenen Geschwindigkeitspro-
fils gealtert. Als Alternative zum SRC kann mithilfe 
des Standard Bench Cycles (SBC) eine beschleu-
nigte Alterung der emissionsrelevanten Bauteile auf 
einem Prüfstand erfolgen. Dabei wird das zu prü-
fende Abgasnachbehandlungssystem auf einem 
Prüfstand mit Abgas beaufschlagt, das mit einem 
Motor oder mit einem Brenner erzeugt wird. Der 
SBC wurde insbesondere zur Alterung von Kataly-
satoren und Lambdasonden konzipiert. Die Anzahl 
der zu fahrenden SBC wird basierend auf den im 
SRC und im SBC ermittelten Temperaturprofilen 
des Katalysators mithilfe einer von der EPA vorge-
gebenen Formel berechnet. Dieses Verfahren hat 
sich bewährt und wurde mit der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 der Kommission zur Durchführung 
und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 
für die Durchführung der Alterungsprüfung (Typ 5 
Test) bei Abgasnachbehandlungssystemen von 
Benzinmotoren in die europäische Abgasgesetzge-
bung übernommen (Anhang 7, Abschnitt 1.3, 2.2 
und der Anlage 1) [4, 5, 6]. 

Mit dem Auftraggeber und der forschungsbegleiten-
den Lenkungsgruppe wurde vereinbart, im Rahmen 
dieses Projektes die Brenneralterung für die Unter-
suchung der Dauerhaltbarkeit von Austauschkata-
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lysatoren zu nutzen. Dieses Verfahren bietet aus-
sagefähige und belastbare Messergebnisse. Die 
Alterung der Austauschkatalysatoren wurde von 
der FEV GmbH im Standard Bench Cycle durchge-
führt. Der FEV Brennerprüfstand wurde bereits im 
Rahmen der Typprüfung von mehreren namhaften 
Fahrzeugherstellern genutzt. Das Alterungsverfah-
ren ist nachfolgend erläutert. 

•		 Ausrüstung eines Original-Austauschkatalysa-
tors mit Messtechnik zur Datenerfassung im 
SRC, 

•		 Einbau des Original-Austauschkatalysators mit 
Messtechnik in das Testfahrzeug, 

•		 Erfassung des Katalysatortemperaturverlaufs im 
SRC auf einem Fahrzeugrollenprüfstand, 

•		 Ausbau des Katalysators aus dem Fahrzeug, 

•		 Aufbau des Original-Austauschkatalysators mit 
Messtechnik auf dem Brennerprüfstand, 

•		 Erfassung des Katalysatortemperaturverlaufs im 
SBC auf dem Brennerprüfstand, 

•		 Auswertung der Daten und Festlegung der Alte-
rungsdauer für den SBC anhand der Katalysa-
tortemperaturverläufe im SRC und im SBC, 

•		 Ausrüstung der zu alternden Katalysatoren mit 
Messtechnik, 

•		 Durchführung der SBC Alterung auf dem Bren-
nerprüfstand in mehreren Schritten, 

•		 nach jedem Schritt wird ein Emissionstest ge-
fahren und ausgewertet. 

Für die Erfassung der Temperaturen im SRC und die 
Einstellung des Brennerprüfstandes wurde ein zu-
sätzlicher Original-Austauschkatalysator verwendet. 

Standard Road Cycle (SRC) 

Der SRC ist ein Laufleistungsakkumulationszyklus, 
der auf einer Teststrecke oder auf einem Fahrzeug-
rollenprüfstand gefahren werden kann. Der Zyklus 
besteht aus 7 Abschnitten von jeweils 6 km. Dieser 
Zyklus muss dann so oft wiederholt werden, bis die 
gewünschte Laufleistung erreicht ist. In Bild 3.3 ist 
ein kompletter SRC Durchlauf zu sehen, dessen 
Fahrstrecke insgesamt 42 km beträgt. 

In Bild 3.4 ist der mit dem Testfahrzeug gefahrene 
SRC zu sehen. Hierbei wird die Sollgeschwindigkeit 
(schwarz), die tatsächliche Geschwindigkeit des 
Testfahrzeugs (rot) und die höchste Temperatur im 
Katalysator (blau) dargestellt. 

Standard Bench Cycle (SBC) 

Der SBC wurde konzipiert, um eine Dauerhaltbar-
keitsprüfung von emissionsmindernden Einrichtun-
gen auf einem Alterungsprüfstand durchführen zu 
können. Im SBC wird nicht das gesamte Fahrzeug 
sondern nur die Abgasanlage gealtert. Für die Alte-
rungsprüfung entsprechend den SBC Spezifikatio-
nen wird der Katalysator mit den Lambdasonden 
auf einem Motor- oder Brennerprüfstand aufgebaut 

Bild 3.3: Fahrkurve des Standard Road Cycle (SRC) 
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Bild 3.4: Geschwindigkeit und maximale Katalysatortemperatur im SRC 

Bild 3.5: Standard Bench Cycle (SBC) 

und mit Abgas beaufschlagt. Die wichtigsten Regel-
größen sind dabei die Temperatur im Katalysator 
und Lambda. Die gesamte Dauer von einem SBC 
Durchlauf beträgt 60 Sekunden. In den ersten 40 
Sekunden wird der Prüfling bei 800 °C und Lambda 
1 betrieben. Danach wird auf Lambda kleiner 1 ge-
regelt und nach weiteren 5 Sekunden findet eine 
Sekundärluft Eindosierung statt. Der Luftstrom wird 
so eingestellt, dass 3% Sauerstoff im stabilen 
stöchiometrischen Gemisch erzeugt werden. Durch 
diese Luft-Injektion findet eine exotherme Reaktion 
statt, bei der die Temperatur im Prüfling bis 890 °C 
ansteigt. Die maximale Temperatur kann man durch 

Anpassen des Kraftstoff-Luftverhältnisses variie-
ren. Die gesamte Periode bei der Lambda kleiner 1 
ist dauert 15 Sekunden, danach liefert der Brenner 
wieder ein stöchiometrisches Gemisch. Bei 60 Se-
kunden wird dann auch die Sekundärluft Eindosie-
rung beendet und ein Zyklus ist zu Ende. In Bild 3.5 
ist Lambda und die Sekundärluft-Injektion im SBC 
zu sehen. 

In Bild 3.6 ist ein Ausschnitt aus der Alterung des 
Original-Austauschkatalysators zu sehen. Ein Zyk -
lussprung fängt bei Sekunde 51.507 an, hier wird 
Lambda (grüne und rote Linie) auf 0,94 geändert. In 
diesem Punkt wird der Sauerstoff aus dem Mono -
lithen ausgetragen und der Monolith mit HC-Mole-
külen geflutet. Bei Sekunde 51.513 wird Sekundär-
luft direkt vor dem Monolithen eindosiert. Die nicht 
verbrannten HC-Moleküle reagieren mit dem über-
schüssigen Sauerstoff, wodurch eine exotherme 
Reaktion im Monolithen stattfindet und die Tempe-
ratur bis 890 °C ansteigt. Bei Sekunde 51.523 steigt 
das Lambda vor Katalysator wieder Richtung eins 
an, und die Temperatur beginnt wieder auf 800 °C 
zu sinken. Nach weiteren 5 Sekunden wird die 
Sekundärluft ausgeschaltet. 

Mit dem SBC soll das zu prüfende System so geal-
tert werden, dass die Alterung einer vorgegebenen 
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Bild 3.6: Ausschnitt SBC-Alterung VW Katalysator (Kat 83) 

Bild 3.7: Prüfling mit Temperatur-Messstellen auf dem Bren-
nerprüfstand 

Strecke im SRC entspricht. Als Bezugsgröße dient 
dabei die Katalysatortemperatur. Das Katalysator-
temperaturprofil wird zunächst in einem Testfahr-
zeug auf einem Rollenprüfstand bestimmt. Durch 
einen SRC-Durchlauf und Aufzeichnung aller Tem-
peraturen im Prüfling ist zu sehen, wie der Katalysa-
tor sich im Fahrzeug verhält. Die Temperaturen wer-
den mit einer Abtastrate von mindestens einem 
Hertz im SRC gemessen, um das Temperaturprofil 
zu erstellen. Danach wird die Abgasanlage auf einen 
Prüfstand montiert und im SBC betrieben. Auch da-

bei wird die Temperatur im Katalysator mit einer 
Abtastrate von mindestens einem Hertz aufgezeich-
net. Anhand der Katalysatortemperaturverläufe im 
SBC und im SRC wird mithilfe eines von der EPA be-
reitgestellten Berechnungsprogramms die Anzahl 
der SBC bestimmt, die gefahren werden müssen um 
die vorgegebene Fahrstrecke zu simulieren. In Bild 
3.7 ist der Brennerprüfstand abgebildet [7]. 

4 Ergebnisse 

4.1	 Abgasemissionen im Anliefe-
rungszustand mit dem ursprüng-
lich verbauten Katalysator 

Das Testfahrzeug wurde mit einem Kilometerstand 
von 75.500 km angeliefert. Um die Eignung des 
Fahrzeuges für die weiteren Untersuchungen zu 
überprüfen, wurden die Abgasemissionen im Anlie-
ferungszustand im NEFZ gemessen. Die Abgas-
emissionen des Testfahrzeugs mit dem ursprüng-
lich verbauten Katalysator im Neuen Europäischen 
Fahrzyklus sind in Tabelle 4.1 dargestellt. 

Die Messungen des Testfahrzeugs im Anlieferungs-
zustand mit dem ursprünglich verbauten Katalysa-
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tor zeigten sehr gute Ergebnisse, die deutlich unter 
den Euro-4-Grenzwerten liegen und das Niveau der 
Typprüfwerte erreichen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Fahrzeug für eine Prüfung von Aus-
tauschkatalysatoren nach ECE-Regelung Nr. 103 
geeignet ist. Über die gesamte Dauer des Untersu-
chungsprogramms wurden die Emissionen des 
Testfahrzeugs regelmäßig mit dem Original-Kataly-
sator überprüft, um sicherzustellen, dass sich das 
Fahrzeug in einwandfreiem Zustand befand. 

Abgasemissionen im 
NEFZ 

Limitierte Abgasemissionen 

CO 
[g/km] 

HC 
[g/km] 

NOx 
[g/km] 

Testfahrzeug im Anliefe-
rungszustand mit Original-
Katalysator 

0,271 0,040 0,049 

Typprüfwert für das Test-
fahrzeug 0,172 0,066 0,055 

Abgasgrenzwert Euro 4 1,0 0,1 0,08 

Tab. 4.1: Abgasemissionen des Testfahrzeugs im Anlieferungs-
zustand mit dem ursprünglich verbauten Katalysator 

Abgasemissionen im 
NEFZ 

Limitierte Abgasemissionen 

CO 
[g/km] 

HC 
[g/km] 

NOx 
[g/km] 

Testfahrzeug im Anliefe-
rungszustand mit Original-
Katalysator 

0,271 0,040 0,049 

Testfahrzeug mit dem 
Original-Austausch-
katalysator 

0,119 0,035 0,029 

Typprüfwert für das Test-
fahrzeug 0,172 0,066 0,055 

Abgasgrenzwert Euro 4 1,0 0,1 0,08 

Tab. 4.2: Abgasemissionen mit OEM-Austauschkatalysator im 
Neuzustand 

4.2	 Abgasemissionen mit dem 
Original-Austauschkatalysator 

Für das Testfahrzeug wurde ein Original-Aus-
tauschkatalysator bei einer markengebundenen 
Werkstatt beschafft. Nach der Eingangsmessung 
des Testfahrzeugs mit dem ursprünglich verbauten 
Originalkatalysator wurde dieser Katalysator in 
das Testfahrzeug eingebaut und entsprechend 
ECE-Regelung Nr. 103 konditioniert. Anschlie-
ßend wurden mit dem konditionierten Original-
Austauschkat die Abgasemissionen in 3 Messun-
gen im NEFZ ermittelt. Die Mittelwerte der Mess-
ergebnisse aus diesen Messungen sind in Tabelle 
4.2 dargestellt. 

Die Messungen mit dem konditionierten OEM-Aus-
tauschkatalysator zeigen hervorragende Ergebnis-
se. Die Werte bei den Messungen mit dem neuen 
Original-Austauschkatalysator liegen sogar unter 
den Typprüfwerten. 

4.3	 Abgasemissionen mit Austausch -
katalysatoren aus dem freien 
Teilemarkt im Neuzustand 

Im Teilehandel wurden 4 Austauschkatalysatoren 
verschiedener Hersteller für das Testfahrzeug ver-
deckt beschafft, nach den Herstellervorgaben in 
das Fahrzeug eingebaut und entsprechend ECE-
Regelung Nr. 103 konditioniert. Die Abgasemissio-
nen mit den verschiedenen Austauschkatalysato-
ren im Neuzustand wurden jeweils dreimal im 
NEFZ gemessen. Die Mittelwerte der Messergeb-
nisse sind in Tabelle 4.3 dargestellt. 

Bei den Messungen im Neuzustand wurden von 3 
Austauschkatalysatoren die Euro-4-Grenzwerte 

Abgasemissionen im NEFZ 
Limitierte Abgasemissionen 

CO [g/km] HC [g/km] NOx [g/km] 

Testfahrzeug im Anlieferungszustand mit Original-Katalysator 0,271 0,040 0,049 

Testfahrzeug mit dem Original-Austauschkatalysator 0,119 0,035 0,029 

Testfahrzeug mit Austauschkatalysator 1 0,323 0,072 0,070 

Testfahrzeug mit Austauschkatalysator 2 0,135 0,058 0,046 

Testfahrzeug mit Austauschkatalysator 3 0,230 0,056 0,039 

Testfahrzeug mit Austauschkatalysator 4 0,234 0,112 0,057 

Typprüfwert für das Testfahrzeug 0,172 0,066 0,055 

Abgasgrenzwert Euro 4 1,0 0,1 0,08 

Tab. 4.3: Mittelwerte der Abgasemissionen mit Austauschkatalysatoren aus dem freien Teilemarkt im Neuzustand 
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eingehalten. Bei Austauschkatalysator 4 wurde der 
Grenzwert für die Kohlenwasserstoffe (HC) über-
schritten. 

4.4	 Abgasemissionen mit Austausch -
katalysatoren nach Alterung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Kata-
lysatoralterung auf dem Brennerprüfstand darge-
stellt. In Tabelle 4.4 sind die Ergebnisse der Emis-
sionsmessungen (Typ-I-Test) im Neuzustand der 
Systeme sowie nach 10.000 km, 40.000 km und 
80.000 km Brenneralterung aufgelistet. Die Mes-
sungen bzw. Prüfungen wurden nach den Vorga-
ben des in Kapitel 3.2. beschriebenen Unter-
suchungsprogramms durchgeführt. 

Bei den Abgasmessungen im Neuzustand wurde 
mit dem Austauschkatalysator 4 der Euro-4-Grenz-
wert für Kohlenwasserstoffemissionen überschrit-
ten. Daher wurde die Untersuchung abgebrochen 
und keine Alterung auf dem Brennerprüfstand und 
keine weiteren Prüfungen an diesem System mehr 
vorgenommen. Bei dem Original-Austauschkataly-
sator und den Austauschkatalysatoren 1, 2 und 3 
wurde eine Alterung auf dem Brennerprüfstand 
durchgeführt. 

In den Bildern 4.1 bis 4.5 sind die auf den Euro-4-
Grenzwert bezogenen Abgasemissionen über der 
Alterungsdauer für die verschiedenen Katalysato-
ren schematisch dargestellt. 

In Tabelle 4.5 und Bild 4.1 wird deutlich, dass 
bei dem Original-Austauschkatalysator nach 
80.000 km Alterung ein leichter Anstieg der Emis-
sionen aller limitierten Abgaskomponenten aufge-

treten ist. Die Emissionen lagen aber auch nach 
dem Dauerlauf weit unter den jeweiligen Euro-4-
Grenzwerten. 

In Bild 4.2 wird deutlich, dass bei Austauschkataly-
sator 1 bereits nach 10.000 km Alterung eine deut-
liche Überschreitung des Stickoxidgrenzwertes 
festgestellt wurde. Daraufhin wurde die Unter -
suchung abgebrochen. 

In Bild 4.3 sind die mit Austauschkatalysator 2 
gemessenen Abgasemissionen dargestellt. Wäh-
rend der Alterung ist ein Anstieg der Emissionen 
aller limitierten Schadstoffkomponenten erkennbar. 
Nach 40.000 km wurde der Grenzwert für die Stick-
oxidemissionen überschritten. Daraufhin wurde die 
Untersuchung an diesem Katalysator beendet. 

Bild 4.1: Abgasemissionen relativ zum Euro-4-Grenzwert wäh-
rend der Alterung für den Original-Austauschkataly-
sator 

Abgasemissionen 

Original-Austausch-
katalysator 

Austausch-
katalysator 1 

Austausch-
katalysator 2 

Austausch-
katalysator 3 

Austausch-
katalysator 4 

im NEFZ CO 

[g/km] 
HC 

[g/km] 
NOx 

[g/km] 
CO 

[g/km] 
HC 

[g/km] 
NOx 

[g/km] 
CO 

[g/km] 
HC 

[g/km] 
NOx 

[g/km] 
CO 

[g/km] 
HC 

[g/km] 
NOx 

[g/km] 
CO 

[g/km] 
HC 

[g/km] 
NOx 

[g/km] 

Neu, nach Konditionie-
rung 0,119 0,035 0,029 0,323 0,072 0,070 0,135 0,058 0,046 0,230 0,056 0,039 0,234 0,112 0,057 

Nach 10.000 km 
Brenneralterung 0,277 0,052 0,035 0,694 0,082 0,205 0,283 0,074 0,070 0,356 0,065 0,035 nicht durchgeführt 

Nach 40.000 km 
Brenneralterung 0,221 0,054 0,036 nicht durchgeführt 0,439 0,082 0,089 0,341 0,063 0,036 nicht durchgeführt 

Nach 80.000 km 
Brenneralterung 0,278 0,059 0,040 nicht durchgeführt nicht durchgeführt 0,291 0,066 0,041 nicht durchgeführt 

Grenzwert Euro 4 1,00 0,10 0,08 1,00 0,10 0,08 1,00 0,10 0,08 1,00 0,10 0,08 1,00 0,10 0,08 

Tab. 4.4: Mittelwerte der Abgasemissionen mit gealterten Austauschkatalysatoren 
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Bild 4.4 zeigt die Abgasemissionen, die mit Aus-
tauschkatalysator 3 im Neuen Europäischen Fahr-
zyklus gemessen worden sind in Relation zu den 
jeweiligen Grenzwerten. Die Abgaswerte mit die-
sem System waren über die gesamte Alterung sta-
bil und lagen auch in der abschließenden Messung 
nach 80.000 km weit unter den Euro-4-Grenzwer-
ten. Mit dem Austauschkatalysator 3 wurden ver-
gleichbare Ergebnisse erzielt, wie mit dem Original-
Austauschkatalysator. 

In Bild 4.5 sind die mit Austauschkatalysator 4 ge-
messenen Abgasemissionen relativ zu den Grenz-
werten dargestellt. Da bereits im Anlieferungszu-
stand eine Grenzwertüberschreitung festgestellt 
wurde, wurde keine Alterung durchgeführt. Die in 
dem Diagramm dargestellten Messpunkte stellen 

die Werte für die Eingangsmessung nach der Kon-
ditionierung dar. 

Bei Austauschkatalysator 1 trat schon nach 
10.000 km Brenneralterung eine Überschreitung 
des Euro-4-Grenzwertes für Stickoxidemissionen 
auf. Daher wurde die Untersuchung abgebrochen. 
Bei Austauschkatalysator 2 wurde nach 40.000 km 
Brenneralterung die Untersuchung aufgrund der 
Überschreitung des Euro-4-Grenzwertes für NOx-
Emissionen abgebrochen. Lediglich Austauschka-
talysator 3 aus dem freien Markt sowie der Ori-
ginal-Austauschkatalysator des OEM konnten 
auch nach einer Brenneralterung über 80.000 km 
alle Euro-4-Grenzwerte einhalten. Bei dem Aus-
tauschkatalysator 4 wurde bereits im Neuzustand 
ein Euro-4-Grenzwert überschritten. 

Bild 4.2: Abgasemissionen relativ zum Euro-4-Grenzwert wäh-
rend der Alterung für Austauschkatalysator 1 

Bild 4.4: Abgasemissionen relativ zum Euro-4-Grenzwert wäh-
rend der Alterung für Austauschkatalysator 3 

Bild 4.3: Abgasemissionen relativ zum Euro-4-Grenzwert wäh-
rend der Alterung für Austauschkatalysator 2 

Bild 4.5: Abgasemissionen relativ zum Euro-4-Grenzwert wäh-
rend der Alterung für Austauschkatalysator 4 
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4.5 Bewertung der Abgasemissionen 
nach ECE-R 103 

Die Genehmigung von Austauschkatalysatoren 
erfolgt nach den Vorgaben der ECE-Regelung 
Nr. 103. Dabei werden die zu prüfenden neuen 
Austauschkatalysatoren entsprechend der Rege-
lung konditioniert und in ein geeignetes Testfahr-
zeug eingebaut. Die Abgasemissionen des Test-
fahrzeugs mit dem zu untersuchenden Austausch-
katalysator müssen den dargestellten Kriterien 
(siehe Kapitel 3.1) genügen. In der ECE-Regelung 
Nr. 103 ist die Anwendung von Verschlechterungs-
faktoren vorgesehen, um die Dauerhaltbarkeit der 
Austauschkatalysatoren sicherzustellen. 

In Tabelle 4.5 sind die mit dem Original (OEM) 
Austauschkatalysator und mit 4 Austauschkataly-
satoren aus dem freien Teilemarkt im Neuzustand 
im Testfahrzeug gemessenen Abgasemissionen 
sowohl den (relevanten) Euro-4-Grenzwerten als 
auch den Anforderungen gemäß Kapitel 5.2.3 der 
ECE-Regelung Nr. 103 gegenübergestellt. 

Für die Messung mit dem ursprünglich verbauten 
Original-Katalysator ist eine Berücksichtigung der 
Verschlechterungsfaktoren nicht relevant, da 
dieses System bereits eine Laufleistung von 

75.500 km erreicht hatte. Dennoch wurden von 
diesem Fahrzeug bzw. dem verbauten originären 
Katalysatorsystem im Anlieferungszustand (d. h. 
mit einer Laufleistung von 75.500 km) die relevan-
ten Kriterien der ECE-Regelung erfüllt, da die Prüf-
ergebnisse – d. h. die konkret gemessenen Emis-
sionswerte multipliziert mit den entsprechenden 
Verschlechterungsfaktoren – die jeweiligen Grenz-
werte unterschreiten. 

Die Werte in Tabelle 4.5 zeigen, dass bei im freien 
Teilemarkt erhältlichen Austauschsystemen zur 
Abgasnachbehandlung erhebliche Qualitätsunter-
schiede auftreten können. 

Bei Berücksichtigung der Verschlechterungsfakto-
ren wurde bei Austauschkatalysator 1 im Neuzu-
stand der Euro-4-Grenzwert für die Stickoxidemis-
sionen überschritten. Darüber hinaus genügt Aus-
tauschkatalysator 1 in Bezug auf die HC-Emissio-
nen und im Hinblick auf die Stickoxidemissionen 
nicht den Bedingungen M ≤ (0,85 x S + 0,4 x G). 
Bei den Austauschkatalysatoren 2 und 3 wurden 
im Neuzustand alle Kriterien erfüllt. Die mit Aus-
tauschkatalysator 4 gemessenen Kohlenwasser-
stoffemissionen überschritten nicht nur den Euro-
4-Grenzwert sondern auch den entsprechenden 
Grenzwert mit Verschlechterungsfaktor. Darüber 

Abgasemissionen im NEFZ 

Limitierte Abgasemissionen 

CO [g/km] HC [g/km] NOx [g/km] 

Testfahrzeug im Anlieferungszustand 
mit Original- Katalysator 0,271 0,040 0,049 

Testfahrzeug mit dem 
Original-Austauschkatalysator (S) 0,119 0,035 0,029 

Testfahrzeug mit 
Austauschkatalysator 1 (M) 0,323 0,072 0,070 

Testfahrzeug mit 
Austauschkatalysator 2 (M) 0,135 0,058 0,046 

Testfahrzeug mit 
Austauschkatalysator 3 (M) 0,230 0,056 0,039 

Testfahrzeug mit 
Austauschkatalysator 4 (M) 0,234 0,112 0,057 

Abgasgrenzwert Euro 4 1,0 0,1 0,08 

Verschlechterungsfaktor 1,2 1,2 1,2 

Abgasgrenzwert Euro 4 
einschließlich Verschlechterungsfaktor (G) 0,833 0,0833 0,067 

0,85 x S + 0,4 x G 0,434 0,063 0,051 

Tab. 4.5: Abgasemissionen mit Austauschkatalysatoren im Neuzustand verglichen mit den Anforderungen der ECE-R 103 
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hinaus genügt Austauschkatalysator 4 in Bezug 
auf die Kohlenwasserstoffemissionen und im Hin-
blick auf die Stickoxidemissionen nicht den Bedin-
gungen M ≤ (0,85 x S + 0,4 x G). Demnach haben 
neben dem Original Austauschkatalysator nur 
zwei der vier untersuchten Austauschkatalysato-
ren die Anforderungen der ECE-Regelung Nr. 103 
im Neuzustand erfüllt. 

5	 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde die 
Dauerhaltbarkeit von Austauschkatalysatoren un-
tersucht. Als Testfahrzeug wurde ein VW Golf mit 
1.4-l-Benzinmotor ausgewählt. Zu Beginn der Un-
tersuchungen wies das Fahrzeug eine Laufleistung 
von 75.500 km auf. Das ausgewählte Fahrzeug war 
regelmäßig entsprechend den Herstellervorgaben 
gewartet worden. Im OBD-System waren keine ab-
gasrelevanten Fehler abgelegt. Bei der Eingangs-
messung des Fahrzeuges im Anlieferungszustand 
mit dem ursprünglich verbauten Katalysator wurden 
die anzuwendenden Euro-4-Grenzwerte deutlich 
unterschritten. 

Anschließend wurde ein Original-Austauschkataly-
sator, der in einer markengebundenen Fachwerk-
statt, und 4 Katalysatoren, die verdeckt im freien 
Teilemarkt beschafft worden waren, untersucht. Die 
Austauschkatalysatoren wurden entsprechend den 
Vorgaben der ECE-Regelung Nr. 103 konditioniert 
und dann im Neuzustand vermessen. Anschließend 
wurden die Katalysatoren auf einem Brennerprüf-
stand gealtert. Dabei wurde eine Laufleistung von 
insgesamt 80.000 km simuliert. Nach 10.000 km 
und 40.000 km wurde die Alterung unterbrochen 
und die Abgasemissionen des Testfahrzeugs mit 
den gealterten Katalysatoren gemessen. Sobald 
bei einem Katalysator eine Grenzwertüberschrei-
tung festgestellt wurde, wurde die Untersuchung 
beendet. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass bei 
im freien Teilemarkt erhältlichen Austauschsyste-
men zur Abgasnachbehandlung erhebliche Quali-
tätsunterschiede auftreten können. Nur mit dem 
Original-Austauschkatalysator und mit einem Aus-
tauschkatalysator, der im freien Markt beschafft 
worden war, konnten auch nach einer Alterung über 
80.000 km die Euro-4-Grenzwerte eingehalten wer-
den. Bei einem Austauschkatalysator wurden be-
reits im Neuzustand die Euro-4-Grenzwerte über-

schritten. Bei einem anderen Austauschkataly-
sator wurde die Untersuchung nach 10.000 km 
Alterung und bei einem weiteren Katalysator nach 
40.000 km Alterung aufgrund einer Überschreitung 
der Euro-4-Grenzwerte abgebrochen. 

Austauschkatalysatoren, die im Zubehörmarkt an-
geboten werden, werden auf Basis der ECE-Rege-
lung Nr. 103 genehmigt. Diese Regelung sieht eine 
Prüfung der Dauerhaltbarkeit derartiger Systeme 
über 80.000 km vor, ermöglicht jedoch alternativ die 
Verwendung von festen Verschlechterungsfakto-
ren. In der Praxis wird die Dauerhaltbarkeit der Aus-
tauschsysteme zur Abgasnachbehandlung von 
ihren Herstellern garantiert, eine Überprüfung findet 
im Rahmen der Genehmigung jedoch in den sel-
tensten Fällen statt. Eine Feldüberwachung für 
Austauschsysteme zur Abgasnachbehandlung ist 
in den entsprechenden Vorschriften nicht vorgese-
hen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung weisen 
darauf hin, dass die derzeitigen Anforderungen in 
der ECE-Regelung Nr. 103 noch nicht ausreichen, 
um die Dauerhaltbarkeit von Austauschkatalysato-
ren sicherzustellen. 
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